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RS OGH 1950/8/16 1Ob174/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.08.1950

Norm

AußStrG §9 I

GBG §126

Rechtssatz

Wer im Namen eines andern als dessen Bevollmächtigter die Anmerkung der Rangordnung für die beabsichtigte

Veräußerung einer Liegenschaft erwirkt hat, kann nicht, wenn sein Machtgeber im Rekurswege die Abweisung dieses

Antrages erwirkt hat, nunmehr im eigenen Namen das Rechtsmittel des Revisionsrekurses ergreifen.
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